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DER PÄDAGOGISCHE BEOBACHTER
IM KANTON ZÜRICH

Organ des Zürcher Kantonalen Lehrervereins • Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

ERSCHEINT MONATLICH EIN- BIS ZWEIMAL 51. JAHRGANG NUMMER 7 26. APRIL 1957

Am 6. März 1957 richteten die Vereinigten Personal-
verbände des Kantons Zürich (VPKZ) die nachstehende

Eingabe an die kantonale Finanzdirektion:

Finanzdirektion des Kantons Zürich,
Herrn Regierungsrat Meier,
Zürich
Sehr geehrter Herr Regierungsrat,

Betreffend die Be«7»/e»t'erA6er»«g gestatten wir zu
Händen des Regierungsrates uns das Begehren,

5 69 Ar 5A/«/e» Ar FerAAr«»gjA.(j<? /«r Ar 5A»/.f-
gerro«»/ rei A/ra& AT* BeA?re;«««g z« ergäwze», Art Be-
««te »W H»gej/eAe, At> 15 /Are» Ar Spar-
ferA6er»«g «»ge/?ör/ iiAe«, «»/er H«reA»««g A'erer
/Are /'» Ae Fo//»er.»Aer»»g «Aer»owr»e« werA», wAef
Ae «a/ge/A/ewe« 5/wg«/6Ae» »Ar/ Z/'«r a«tf Z/»rerz/«r
aa/ Ae Beara/e»»err/Aer««gzArre »ArgAe«.

Begründung:
Schon anlässlich der Verhandlungen mit Ihnen vom

November 1954 betreffend die Aufnahmepraxis bei der
BVK wurde dieses Problem zur Sprache gebracht. Seither
ist es nicht mehr zur Ruhe gekommen, sondern es melden
sich im Gegenteil aus verschiedenen Personalkreisen ge-
bieterische Verlangen nach einer besseren Sicherung der

sogenannten Sparversicherten.
1. Wir schicken voraus, dass die Arbeitsbedingungen

für Vollversicherte und Sparversicherte dieselben sind.
Von beiden Kategorien wird ohne Unterschied Aere/A
Le/r/«»g, Arre/A P//i<Age/«6/, Aere/A Treae für den
staatlichen Arbeitgeber verlangt. Auch der Sparversicherte
wird, wenn es seine Gesundheit erlaubt, beim Staate in
Ehren grau.

2. Die Regelung der Sparversicherung enthält Kom-
ponenten, die unbedingt verbesserungsbedürftig und auch
verbesserungsfähig sind:

a) Es ist kein zureichender Grund ersichtlich, weshalb
seit jeher der Staat für die Vollversicherung einen Bei-

trag von 7 ®/o (nunmehr 7,7 °/o), für die Sparversiche-
rung aber nur einen solchen von 5 °/o leistet. Die
Sparversicherten wegen ihres Gesundheitszustandes
schlechter zu bedenken, ist offensichtlich unbillig. Ver-
mutlich hat sich übrigens Charakter und Ausdehnung
der Sparversicherung mit Umschichtungen in der Per-
sonalbeschäftigung gegenüber früher geändert. Wir
möchten uns vorbehalten, bei erster Gelegenheit eine
Aenderung von § 21, Abs. 1, des Uere/zer über die
Beamtenversicherung zu beantragen, im Sinne der Er-
höhung des staatlichen Beitrages auf 7 %>.

b) Die Spar «Versicherung» ist gar keine Versicherung.
Ihr fehlt vollständig der Solidaritätsgedanke, die für
die Versicherung typische Risikoverteilung. Sie ist
eine blosse Zwangs-Kapitalanlage. Dabei fliessen alle
Mutationsgewinne aus der Sparversicherung in die

Beamtenversicherungskasse ab, ohne dass der einzelne
Sparversicherte etwas davon hätte.

c) Die fortgesetzte Teuerung wirkt sich mit voller Wir-
kung ohne jeden Ausgleich auf die älter gewordenen
Sparversicherten aus, erhalten doch diese keinerlei
Teuerungszulagen, sondern seit vielen Jahren im Ge-

genteil eine Verschlechterung ihrer Zinsbedingungen.

d) Verschiedene andere Kantone, und auch Gemeinden
(Appenzell AR, Kanton Baselstadt, Bern, Luzern,
Schaffhausen, Gemeinden Altstätten, Arosa, Langen-
thai, Stadt Schaffhausen, Thun, Stadt Zürich) hand-
haben bereits die Ueberführung der Sparversicherten
in die Vollversicherung nach 15—20 Jahren, teilweise
sogar nach 5 Jahren. Beim Bund erfolgt bekanntlich
der Uebertritt nach 19 Jahren. Von besonderer Be-

deutung für die kantonalzürcherischen Verhältnisse
ist die Regelung bei der Stadt Zürich (15 Jahre, Ar-
tikel 96 der städtischen Versicherungsstatuten).

Die Ueberführung der Sparversicherten in die Voll-
Versicherung nach einer Anzahl Jahren ist ein Gebot ge-
rechter Gleichbehandlung des gesamten Staatspersonals.
Erstens betrifft dies erprobte, treue Funktionäre, die ihre
Lebenskraft dem Staate widmen. Ferner sind nach 15 Jah-
ren die Invaliditätsrisiken für diese Periode weggefallen.
Wenn in diesem Zeitpunkt gegenüber restlos gesunden
Vollversicherten für gewisse Fälle beim Sparversicherten
erhöhte Zukunftsrisiken für Invalidität bestehen mögen,
sind andererseits, von der BVK aus gesehen, die Risiken
für die Altersversicherung bei dieser Kategorie günstiger.
Es kommt übrigens hier nicht in erster Linie auf die ge-
naue versicherungstechnische Balance an, ro»Ar» ««/ A'e

H»rA6»»»g Ar verr/VAr««gr»zà'jr/ge» SWzArz/ä/ ««/
A« AzrA A'e iS/a/raerr/cArz/wg A»«e6/eAg/e» Krezj
r/ä»Ager .SAa/rawger/eAer. Erhebliche Schwankungen in
den Risiken treffen wir zudem ja auch innerhalb der Voll-
Versicherung; man denke z. B. nur an die ungleiche Be-

anspruchung der Hinterbliebenenversicherung bei Män-
nern und Frauen. Es scheint uns jedenfalls, dass die von
uns begehrte Einordnung, wie andernorts, auch beim Kan-
ton Zürich tragbar sei, wobei die Karenzfrist von 15 Jah-

ren, innerhalb welcher ein erheblicher versicherungstech-
nischer Deckungsbetrag angewachsen ist (der bei keinem
der betreffenden Sparversicherten in Anspruch genom-
men wurde! als angemessen erscheint.

Wir sind Ihnen, sehr geehrter Herr Regierungsrat, für
die Anhandnahme des Problems und die baldige Zustel-

lung einer entsprechenden Vorlage dankbar.

*

Bei dieser Gelegenheit, im Zusammenhang mit einer
kommenden Statutenrevision, gestatten wir uns folgende

H«/r»ge«;
a) Ist der Regierungsrat bereit, die Erhöhung des Zu-

schusses an Invalidenrentner im Sinne von § 35, Ab-
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satz 2, von jährlich Fr. 600.— auf Fr. 900.— zu be-

antragen?
b) Ist bei Ihrer Instanz, angeregt durch die Herabsetzung

der Berechtigungsgrenze bei der AHV (4. Revision),
die Herabsetzung des Pensionierungsalters für weib-
liehe Staatsangestellte auf das vollendete 63- Altersjahr
in Bearbeitung (Abänderung von § 30 der Versiehe-
rungsstatuten)?

c) Gedenkt der Regierungsrat, ebenfalls angeregt durch
die 4. Revision der AHV, die Abänderung von § 30
der Statuten in dem Sinne zu beantragen, dass die Pen-
sionierung auf Ende des dem vollendeten 65. Alters-
jähr folgenden Monats (also nicht mehr Kalender-
halbjahres) erfolgen soll?

d) Die Tabelle über die Abzüge gemäss § 32 der Statuten
ist grundsätzlich von den jeweiligen Modifikationen
der AHV unabhängig; in diesem Sinne wurde sie mit
selbständigem Charakter erstellt. Da nun aber die
4. AHV-Revision die doppelte Zählung der Beitrags-
jähre der Jahrgänge 1883—1902 bringt, was die Vor-
Verschiebung der Vollrente vom ursprünglich vorge-
sehenen Jahre 1968 auf das Jahr 1958 zur Folge hat,
ergibt, bei ab 1958 gleichen AHV-Leistungen, die Ta-
belle gemäss § 32 der Statuten einen in diesem Aus-
mass nicht mehr gerechtfertigten Unterschied in den
Abzügen. Ist der Regierungsrat der Auffassung, dass
die Tabelle demzufolge abzuändern sei? Wenn ja, er-
suchen wir um Abänderung in der Weise, dass die
für die Jahrgang 1893 (im Jahre 1958) tabellarisch
vorgesehenen Abzüge (im Maximum Fr. 1150.—) sich
in den folgenden Jahren nicht mehr erhöhen sollen,
sondern gleichbleiben, so dass wiederum die Paralleli-
tät mit den Abstufungen der AHV erreicht ist. Ver-
sicherungsmathematisch dürfte diese Korrektur, die
ohnehin nur einen Teil der Pensionierten umfasst,

tragbar sein, und zwar auch auf die Länge, angesichts
der ständigen Reduktion des versicherungstechnischea
Defizits bei gleichbleibenden Prämienansätzen.

e) Ist der Regierungsrat bereit, auf die Abänderung vor?
§ 42, Abs. 1, der Statuten wie folgt hinzuwirken:

«Ist die Witwe mehr als 20 Jahre (statt wie bisher
10 Jahre) jünger als der Verstorbene, ...»

f) Ist der Regierungsrat nicht auch der Auffassung, der

von der Lehrerschaft in seiner Auslegung wiederholt
angefochtene S 12, Abs. 2, der Statuten sei dahin ab-

zuändern, dass Volksschullehrer und Pfarrer, die schor.

vor dem 1. Januar 1950 einmal im zürcherischen
Staatsdienst gestanden haben, beim Wiedereintritt in
den Staatsdienst den 1950 eingeordneten Lehrern
hinsichtlich des Einkaufes der früheren, unter der

Ruhegehaltsordnung geleisteten Dienstjahre in die
BVK gleichzustellen seien, und zwar in der Meinung,
dass ihnen diese Dienstjahre voll angerechnet werden,
wobei deren Einkauf vom Staate übernommen werde,
als Abfindung für den früher erworbenen Ruhe-

gehaltsanspruch der betreffenden Lehrer?

*

Wir möchten Sie höflich ersuchen, uns zur Erörterung
all dieser Fragen eine Besprechung einzuräumen.

Mit vorzüglicher Hochachtung!
Verein der Staatsangestellten Zürcherischer Kantonaler

des Kantons Zürich: Lehrerverein:
G»7/er. /. ßa«r.

Verband des Personals Verband der Lehrer an den
öffentlicher Dienste: staatlichen Mittelschulen:

H<a»rer. H. ALWer.
Verband der Kantonspolizei Pfarrverein des Kantons

Zürich: Zürich:
Gott/r. Meier. E. Bre»£, Pfr.

Dozentenschaft der Universität Zürich:
H. Fireßer.

Jahresbericht 1956

VII. Wichtige Geschäfte

Als Folge der durch das neue Besoldungsgesetz vom
8. Juli 1956 hervorgerufenen Revision mussten sämtliche
im Vorjahre zusammengestellten Statistiken überholt oder
neu aufgestellt werden. Während die Grundgehälter und
staadichen Zulagen nach der Annahme des regierungsrät-
liehen Antrages betreffend die Besoldungen der Volks-
schullehrer rückwirkend auf den 1. Januar 1956 erhöht
wurden, passten die Gemeinden ihre freiwilligen Zulagen
erst allmählich den neuen Verhältnissen an. Vereinzelt
sind diese Anpassungen ebenfalls noch im Jahre 1956 vor-
genommen worden, vor allem in der Stadt Zürich, deren
Besoldungsrevision bereits im Frühjahr beschlossen wor-
den war, so dass nur noch die Zustimmung des Kantons-
rates zur regierungsrädichen Vorlage abgewartet werden
musste, damit sie in Kraft gesetzt werden konnte. In der
Mehrzahl der Gemeinden wird die Revision der freiwilli-
gen Gemeindezulagen und anderer Gemeindeleistungen
erst im laufenden Jahre (1957) durchgeführt. Bis zum
Abschluss des vorliegenden Berichtes (31. März 1957)
sind der Besoldungsstatistik Revisionsmeldungen aus 86
Gemeinden zugegangen.

Eine Durchsicht dieser Meldungen ergibt die erfreu-

liehe Feststellung, dass bei den freiwilligen Gemeinde-
Zulagen, wie bei den durch die Gemeinden festgesetzten
Besoldungen für den Unterricht in fakultativen Fächern

(Englisch, Italienisch, Stenographie, Handarbeit, Block-
flötenunterricht usw.) die Teuerungszulagen eingebaut
und Reallohnerhöhungen im Ausmasse, wie sie der Staat

vorsah, durchgeführt werden. Es bestätigt sich ferner die
schon im letztjährigen Jahresbericht erwähnte Tendenz
der Angleichung der Besoldungen gegen das gesetzlich
mögliche Maximum hin. Unter den oben erwähnten 86

Gemeinden figurieren bereits 24 Primarschulgemeinden
mit maximalen Gemeindezulagen. Allerdings in edichen
Fällen nur für verheiratete Lehrer, wie denn überhaupt
eine stärkere Differenzierung in den Besoldungen für
ledige und verheiratete Lehrer festzustellen ist. Es gibt
hier Unterschiede bis zu Fr. 600.—, wobei der Begriff
«Familienzulage» verschwindet und von zwei verschiede-

nen Besoldungskategorien gesprochen wird: Besoldungen
für ledige Lehrkräfte und solche für verheiratete. Acht Ge-

meinden haben bereits von der gesetzlich geschaffenen
Möglichkeit Gebrauch gemacht, Kinderzulagen auszurich-

ten, die über die Limite für die freiwilligen Gemeinde-
Zulagen hinausgehen. Die Höhe dieser Kinderzulagen be-

wegt sich zwischen Fr. 100.— und Fr. 250.— jährlich pro
Kind. F. F

472 (26)



Z>. 29t> £r.f/YÄer»»,g.iAö.f.rr
</tf.r ETfl/z/'ow.r ZÄY;V/6 ('ÄFK'J

2. A//ge77zef«e.r

Die Verwaltungskommission der BVK, in die wir
einen Vertreter abordnen, wurde nach ordendich langem
Unterbruch (die letzte Sitzung hatte im Oktober 1954
stattgefunden) am 26. Januar 1956 über die Entwicklung
der Kasse und die geplanten Aenderungen orientiert. Dem
Jahresbericht der Finanzdirektion, der mangels Platz im
PB noch nicht veröffentlicht werden konnte, ist zu ent-
nehmen, dass die BVK auf Ende 1955 insgesamt 11 047
Mitglieder zählt (331 mehr als im Vorjahr). Von den 2961
Primär- und Sekundärlehrern gehören 215 der Sparver-
Sicherung an. Der Rentnerbestand ist um 99 auf 1539
angestiegen, und die Rentenauszahlungen betrugen ins-

gesamt Fr. 5 378923.40 (Vorjahr: Fr. 4855 480.55). Aus-
serdem wurden Fr. 731 400.— als Hinterbliebenenrenten
aus den übernommenen Witwen- und Waisenstiftungen
sowie einmalige Abfindungen und Auskäufe von Witwen-
renten im Betrage von Fr. 31 442.10 ausbezahlt. Sodann
kamen aus der Sparversicherung insgesamt Fr. 375 353.55
an aufgezinsten Sparguthaben zur Auszahlung, und es

wurden Fr. 870 630.60 an persönlichen Einlagen zurück-
erstattet. An Beiträgen der Versicherten und Arbeit-
geber sind Fr. 15 304 787.40 eingegangen, wovon Fran-
ken 2 422 605.80 auf die Einkaufsbeträge für die Er-
höhung der versicherten Besoldungen im Jahre 1952 ent-
fallen. Das Vermögen der Kasse ist von Fr. 141406 676.30
auf Fr. 154 299 739-54 angestiegen. Der auf die Vollver-
Sicherung entfallende Netto-Ertrag von Fr. 4 499 116.29
entspricht einer Verzinsung von 3,36 %>. Der Aufruf der
Verwaltung an die Mitglieder, erstrangige Hypotheken
bei der BVK zu plazieren, hatte einen überaus erfreulichen
Erfolg. In einem Kreisschreiben wurden die Sparversicher-
ten auf die Möglichkeit zur Aufnahme in die Vollversiche-

rung bei Nachweis gefestigter Gesundheit aufmerksam
gemacht. Eigenartigerweise haben nur drei Sparversicherte
davon Gebrauch gemacht, davon konnte einer in die Voll-
Versicherung aufgenommen werden.

Die Grundlagen zur Berechnung des Deckungskapitals
aus den Jahren 1941/42 sind überholt und müssen nach
der Ansicht des Versicherungsmathematikers überprüft
werden, da sich in den letzten Jahren ein Rückgang sowohl
der Mortalität als auch der Invalidität ergeben hat, der
einerseits eine Verteuerung der Altersversicherung, ander-
seits aber auch eine Verbilligung der Invalidenversiche-

rung ergibt. Die Reduktion des versicherungstechnischen
Zinsfusses von 3'/a ®/o auf 3V4 ®/o bedingt eine wesent-
liehe Erhöhung des Soll-Deckungskapitals. Dank der Mu-
tationsgewinne konnte allèrdings das entstandene Defizit
nicht nur verzinst, sondern auch vermindert werden. Der
Vorlage der Finanzdirektion für die Neuordnung der Ver-
Sicherungsverhältnisse des kantonalen Personals stimmte
die Verwaltungskommission einmütig zu.

Am 17. März 1956 ist nach kurzer schwerer Krankheit
mitten aus rasdoser Tätigkeit der Verwalter der BVK,
Ernst Düringer, dahingeschieden. Es sei auch an dieser
Stelle ehrend seiner gedacht. An seine Stelle ist Herr
P. Schöberl gewählt worden.

3. GewzetWeza/age«

Im Berichtsjahr haben folgende 16 Gemeinden die Ge-
meindezulage ihrer Lehrer bei der BVK mitversichern
lassen: Hütten, Oberrieden, Seegräben, Ellikon, Schlatt,

Zell, Klein-Andelfingen, Ossingen (Primär- und Sekun-

darschule), Trüllikon, Bachenbülach, Wil, Neerach, Re-

gensberg (Primär- und Sekundärschule). Doch immer
noch fehlt in 70 meistens kleineren Gemeinden eine Ver-
Sicherung der Gemeindezulage der Lehrer.

Unsere Beratungsstelle hat in mehr als zwei Dutzend
Fällen schriftlich oder telephonisch Auskunft gegeben
über die verschiedensten Versicherungsfragen. Eine Schul-

pflege wollte wissen, welche Vorkehrungen für ältere
Lehrkräfte getroffen werden könnten, deren Versicherung
bei der BVK an der hohen Einkaufssumme scheiterte. Von
Fall zu Fall kommen verschiedene Möglichkeiten in Be-

tracht, nicht zuletzt auch eine Todesfall-Risiko-Versiche-

rung bei einer privaten Versicherungsgesellschaft. Beson-
ders schwierig zu lösende Probleme ergeben sich, wenn
ausserkantonale Lehrer in vorgerücktem Alter im Kanton
Zürich gewählt werden und versichert werden sollen. Die
unterschiedlichen Versicherungseinrichtungen erschweren
auch innerhalb des Kantons die Freizügigkeit recht erheb-
lieh. Verschiedene Anfragen betrafen das Vorgehen, wenn
die Gemeindezulage bei der BVK versichert werden soll.

Die recht komplizierten Verhältnisse bei den Teuerungs-
Zulagen an Rentner und die Berechnung der Witwenren-
ten waren Gegenstand verschiedener Anfragen. Von einer
gleichartigen oder gleichwertigen Regelung der Versiehe-

rungsverhältnisse der zürcherischen Volksschullehrer ist
man immer noch sehr weit entfernt; die Gemeindeauto-
nomie zeigt sich hier nicht von der besten Seite! Es ist
noch recht viel Kleinarbeit zu leisten, um nur die auffal-
lendsten Härten zu beseitigen. Hoffentlich zeitigt der Vor-
stoss bei der Erziehungsdirektion doch einige Erfolge.

H. K.

E. ErEo'/&»«g t/er Te»er»«grz«/t»ge»
tt« t/fe j-rrftJt/fcÄe»

Nachdem sowohl die Besoldungen wie auch die Ver-
Sicherung des aktiven Personals neu geordnet waren, ge-
langten die Personalverbände am 11. Juni 1956 mit einer

Eingabe an den Regierungsrat, in welcher sie die Revi-
sion des Gesetzes über die Ausrichtung von Teuerungs-
Zulagen an die staatlichen Rentenbezüger verlangten, und
zudem reichte W. Hauser im Kantonsrat eine entspre-
chende Motion ein.

In ihrer Eingabe stellten die Personalverbände fest,
dass für vor dem 1. Januar 1956 pensionierten Rent-

ner Zulagen auszurichten seien, wobei die Zulagen der

Altrentner, die bis anhin nur ganz ungenügend waren,
wesentlich zu erhöhen seien, da sie in keinem annehm-
baren Verhältnis zu den gestiegenen Lebenshaltungskosten
mehr stehen. Zudem sollten die geltenden Vorschriften
vereinfacht und übersichdicher gestaltet werden.

Der erste Vorentwurf, den die Finanzdirektion den
Personalverbänden zur Stellungnahme unterbreitete, sah

eine nur sehr bescheidene Erhöhung der Teuerungszulagen
an die staatlichen Rentner vor, und vor allem war auch

die alte Forderung, dass bei gestiegenen Lebenskosten

künftig der Kantonsrat ohne Volksabstimmung die Teue-

rungszulagen erhöhen könne, unberücksichtigt geblieben.

Nach längeren Verhandlungen zwischen den Personal-
verbänden und der Finanzdirektion fasste der Regierungs-
rat Beschluss und übergab am 1. November 1956 dem
Kantonsrat seinen Antrag zu dieser Gesetzesrevision, der

hauptsächlich folgende Verbesserungen vorsah:
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•/0 Minimum

neu bisher neu bisher

(Vor dem 30.
Nov. 1949 Pensionierte)

Verheiratete 21 18 1320.-— 1200.—
Ledige und Witwen 13 1020.—

ohne Unterstützungs-
pflicht und ohne Kinder 16 900.—
mit Unterstützungs-
pflicht und mit Kindern 20 1000.—

Vollwaisen 480.— 350.—
Halbwaisen 240.— 120.—

(Zwischen
1. Dez. 1949 und 31. Okt.
1952 Pensionierte)

Altersrenten, Invaliden-
renten, Witwen 6 3 600.—

Vollwaisen 240.—
Halbwaisen 120.—

C-2?f«/«fr (Zwischen
l.Nov. 1952 und 31. Dez.
1955 Pensionierte)

Altersrentner, Invaliden-
rentner, Witwen 3 300.—

Vollwaisen 120.—
Halbwaisen 60.—

Alle diese Teuerungszulagen sollen nun voll ausge-
richtet werden, unbekümmert der Höhe von AHV-Ren-
ten. Die Personalverbände erklärten sich letzten Endes mit
diesen nur bescheidenen Verbesserungen einverstanden,
weil der Regierungsrat doch noch den allgemeinen Grund-
satz der Kompetenzübertragung an den Kantonsrat zur
generellen Neufestsetzung der Teuerungszulagen bei er-
heblicher Veränderung der Lebenshaltungskosten in sei-

nen Antrag aufgenommen hatte.
Die ganze Vorlage berücksichtigte auch die AHV-Re-

visionen, indem die Ansätze so aufeinander abgestuft wur-
den, dass unter Berücksichtigung der AHV-Ren ten zwi-
sehen den verschiedenen Rentnerkategorien gerechte Re-
lationen entstanden. Dabei ist vor allem zu berücksichti-

gen, dass die A-Rentner neu die AHV-Uebergangsrente
erhalten und deshalb bei Annahme des Gesetzes ungefähr
gleichgestellt sein werden wie die B- und C-Rentner. Erst
im neuen Jahr wird der Kantonsrat über die Vorlage
beraten, und nachher wird das Volk den endgültigen Ent-
scheid zu fällen haben. (PB Nr. 17/56.)

Die èetoWere i/er

Alle pensionierten Lehrer, deren Gemeindezulage nicht
versichert war und die deshalb von der Gemeinde für die
bezogene Gemeindezulage keine Rente und auch kein
Ruhegehalt bekommen, sind gegenüber ihren pensionier-
ten Kollegen, die auch von der Gemeinde noch eine Pen-
sion (Ruhegehalt) erhalten, schlechter gestellt. Eine Er-
hebung unserer Kollegen im Ruhestand ergab, dass von
462 Pensionierten im Kanton Zürich 399 (86,4 ®/o) eine
Gemeindepension erhalten und 63 (13,6 <Vo) aber keine.
In den Verhandlungen mit der Finanzdirektion über das

Teuerungszulagengesetz für die Rentner bemühte sich der
KV zusammen mit den Kollegen im Ruhestand, für diese
kleine Schar verdienter Kolleginnen und Kollegen eine
Besserstellung in Form einer besonderen staatlichen Zu-
läge von Fr. 1200.— im Jahr zu erreichen. Der Herr
Finanzdirektor wies aber wohl mit Recht darauf hin, dass
diese Zulage keine Teuerungszulage sei und darum nicht

in diesem Gesetz mitberücksichtigt werden könne. Viel-
mehr sei es Pflicht der betreffenden Gemeinden, für diese
kleine Gruppe von Lehrern auch eine Gemeindepension
festzusetzen, und er schlug der Erziehungsdirektion vor,
sie sollen in einem Aufruf an die betreffenden Gemeinden
gelangen und sie auf die besondere Situation dieser pen-
sionierten Lehrer aufmerksam machen. Die Erziehungs-
direktion erklärte sich mit diesem Vorschlag einverstan-
den. Leider verschickte sie aber im Berichtsjahr das Zir-
kular nicht mehr. Der KV wird sich weiterhin bemühen,

um auch dieser kleinen Gruppe von pensionierten Kol-
legen helfen zu können. 7. ß.

27. 15. 2956, Z«f/cß (Fortsetzung)
Eine gegen einen Lehrer wegen Verabreichung einer

Ohrfeige verfügte Polizeibusse wird vom Polizeirichter-
amt der Stadt Zürich vor einer gerichtlichen Beurteilung
aufgehoben.

Der Orientierungsabend für Oberseminaristen wird auf
Freitag, den 11. Januar 1957, festgelegt.

Kenntnisnahme von einem Entwurf des Regierungs
rates zu einem Gesetz betreffend Teuerungszulagen ar
staatliche Rentenbezüger. U. a. soll darin der Kantonsra-
ermächtigt werden, bei erheblicher Veränderung der Le-
benskosten die Teuerungszulagen an die Rentner auf An-
trag des Regierungsrates neu festzusetzen.

Der nächsten Delegiertenversammlung wird ein An
trag des Kantonalvorstandes auf Ausschluss kommunisti-
scher Lehrer aus dem ZKLV unterbreitet.

Der Kantonalvorstand beschliesst, sich dem Roten
Kreuz für Hilfsaktionen zugunsten der emigrierten Un-
garn zur Verfügung zu stellen. ß. ß.

28. 5i7z««g, 29. Novetw&er 1956,

Orientierung, Aussprache und Beschlussfassung über
das Vorgehen in einem Falle, wo gegen einen Kollegen
bei der Bezirksanwaltschaft Klage eingereicht worden war
wegen einfacher Körperverletzung, eventuell Tätlichkeit,
begangen an einem unbotmässigen Schüler durch Kneifen
in die Wange.

Bereinigung der Eingabe an die kantonsrätliche Kom-
mission für die Behandlung des Gesetzes betreffend Ab-
änderung der Lehrerbildungsgesetze. ß. ß.

29. S7tz««g, 6. Dezemßer 2956, ZÄricß

Die Erziehungsdirektion plant die Schaffung der

hauptamtlichen Stelle eines Beraters für Verweser und

Vikare. Der Kantonalvorstand würde der bisherigen Re-

gelung, die Verweser und Berater durch nebenamdiche

regionale Berater betreuen zu lassen, den Vorzug geben.

Von den Stufenkonferenzen liegen deren Stellung-
nahmen zu den Grundsätzen für das Uebertrittsverfahren
vor. Die Reallehrerkonferenz lehnt die Möglichkeit, neben

einem prüfungsfreien Uebertritt oder einer teilweisen

Prüfung auch allgemeine Prüfungen durchführen zu kön-

nen, ab.

Prüfung der Frage, wie denjenigen pensionierten Kol-
legen geholfen werden kann, deren Gemeindezulage noch

nicht versichert ist und die von der Gemeinde nur ein
kleines oder gar kein Ruhegehalt beziehen.

Erneute Diskussion über die Aufnahmepraxis der Be-

amtenversicherungskasse. ß. ß.
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